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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/13/7447
öffentlich
15.05.2013
Richter, Ilona

Beschlus der Satzung zum Schutz des Baumbestandes der 
Gemeinde Zierow
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Zierow
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Mit Inkrafttreten des Gesetzes des Landes Mecklenburg- Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NaSchAG M-V) vom 
23.02.2010, § 18 haben sich die gesetzlichen Bestimmungen für gesetzlich geschützte 
Bäume geändert. Die für die Gemeinde Zierow derzeitig erlassene Baumschutzsatzung 
entspricht nicht den gesetzlichen Vorschriften.
Durch die Gemeinde Zierow kann nur noch über Baumfällungen in Hausgärten, mit 
Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen entschieden werden.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes wurden durch viele Gemeinden in M-V die 
Baumschutzsatzungen aufgehoben.
Durch die Verwaltung wird empfohlen, eine den rechtlichen Bestimmungen geltende 
Baumschutzsatzung zu erlassen und die Satzung zum Schutz des Baumbestandes der 
Gemeinde Zierow vom 16.12.2009 aufzuheben.

 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, die vorliegende Satzung zum 
Schutz des Baumbestandes der gemeinde Zierow (Baumschutzsatzung). 

 
Finanzielle Auswirkungen:
keine

 
Anlagen:
Entwurf Baumschutzsatzung

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/13/7472
öffentlich
30.05.2013
Maren Domres

B-Plan Nr. 7  "De Poeler Drift" 
hier: Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes hinsichtlich der 
Bezugshöhen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Zierow
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Die Erschließung des Ferienhausparks „De Poeler Drift“ ist abgeschlossen. Die Bauanträge 
können im Rahmen der Genehmigungsfreistellung nach § 62 LBauO MV im Amt Klützer 
Winkel eingereicht werden. 
Es sind bereits 10 Bauanträge im Geltungsbereich des Ferienhausparks De Poeler Drift 
eingereicht worden. 117 Grundstücke stehen insgesamt für eine Bebbauung in diesem B-
Plan Bereich zur Verfügung. 
Bei der Prüfung der ersten Bauanzeigen (§ 62 LBauO MV) ist festgestellt worden, dass 
durch die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes bzgl. des 
Bezugspunktes und der Höhenlage der Oberkante des Erdgeschossfußbodens durch die 
vorhandene Topographie des Geländes ein Eingraben oder ein Aufbauen auf die 
vorhandenen Geländeoberfläche sich als Maßgabe für die Bauherren ergibt, wenn sie die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes einhalten wollen. 
Dies führt in der Regel dazu, dass das anfallende Oberflächenwasser sich in den Baugruben 
staut oder Nachbargrundstücke beeinflusst werden. Die Barrierefreiheit  bzw. 
behindertengerechte Zugänge sind kaum realisierbar, da für Erdgeschossfußboden und 
Eingangspodeste unterschiedliche Höhen maßgebend sind.   
Konkret ist folgende Festsetzung getroffen worden:
2.3 Höhenlage:
Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung de Gebäudehöhe (GH) ist die Oberkante der 
angrenzenden Straße (Erschließungsstraße), gemessen in der Mitte der Zufahrt.
Die Oberfläche des Erdgeschossfußbodens darf bei Wohnhäusern höchstens 0,60 m über 
dem Bezugpunkt liegen. In den SO-Gebieten darf die Oberfläche des Eingangspodestes in 
das jeweilige Haus höchstens 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen.
Ausnahmen von den Festsetzungen zur Höhenlage der baulichen Anlagen können im 
Einzelfall gestatt werden, wenn die Einhaltung der Festsetzungen erhöhte Aufwendungen 
(z.B. bei Bodenregulierungsmaßnahmen, beim Anschluss an das System der 
Abwasserbeseitigung) bedingen würden. 

Den Festsetzungen ist zu entnehmen, dass im Einzelfall Ausnahmen zulässig sein können. 
Eine generelle Lösung mit eindeutig geregelten und dem Geländehöhen angepassten 
Höhenfestsetzungen vereinfachen den Bauherrn das Bauantragsverfahren und der 
Verwaltung das Prüfverfahren. 
  
Im Rahmen der Genehmigungsfreistellung nach § 62 LBauO MV liegt die Bearbeitungsfrist 
bei einem Monat. Die Gebühren belaufen sich gemäß der Verwaltungsgebührensatzung des 
Amtes Klützer Winkel auf mind. 30 € je Bauantrag (Einnahmen des Amtes).  
Bei Abweichungsanträgen ist der Bauantrag dann im vereinfachten Verfahren nach § 63 
BauGB an den Landkreis Nordwestmecklenburg zur weiteren Bearbeitung zu versenden. Die 
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Gemeinde wird sodann im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB 
am Genehmigungsverfahren beteiligt. Gemäß Hauptsatzung trifft der Bürgermeister die 
Entscheidung (Herstellen/Versagen) über die Befreiungsanträge. Die Bearbeitungsfrist im 
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nimmt ca. drei Monate in Anspruch. Die 
Gebühren richten sich gemäß der Verwaltungsgebührensatzung des Landkreis 
Nordwestmecklenburg nach Bauvolumen (Einnahmen des Landkreis 
Nordwestmecklenburg).  
 

Die Verwaltung empfiehlt den Antrag des Vorhaben- und Erschließungsträgers einer 
vereinfachten Änderung des B-Planes hinsichtlich der Höhenfestsetzung auf Kosten des 
Investors stattzugeben.  
 

 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, eine 2. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 7 „De Poeler Drift“ bzgl. der Höhenbezugspunkte in Abhängigkeit 
der Topographie des anstehenden Geländes gemäß Antrag zu erlassen.   

 
Finanzielle Auswirkungen:
Keine, da die Verfahrenskosten vom Investor des Ferienparks getragen werden. 

 
Anlagen:
Auszug B-Plan Nr. 7 
Antrag Vorhaben- und Erschließungsträger

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/13/7478
öffentlich
30.05.2013
Domres, Maren

Planfeststellung für das Bauvorhaben: Hafenerweiterung Wismar, 
2. BA 
VIII 210-1 vom 23.04.2013
Anhörungsverfahren
Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Zierow

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 23.04.2013 vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und 
Landesentwicklung MV wird über das Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben 
Hafenerweiterung Wismar 2. BA um Anregungen, Bedenken oder Hinweise der Gemeinde 
Zierow bis zum 20.06.2012 (Fristverlängerung bis zum 28.06.2013) gebeten. Das 
Anschreiben und die Planunterlagen (auszugsweise) sind als Anlagen beigefügt. 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Hafenstandortes Wismar soll die 
Erweiterung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen ermöglicht werden. Der 1. BA 
der Hafenerweiterung wurde im Jahr 2011 umgesetzt. Die konsequente Weiterführung 
dieser Hafenerweiterung im 2. BA, inklusive der dazugehörigen Kaianlagen, 
Landgewinnung und erforderlichen Infrastrukturerschließung ist, unter 
Berücksichtung der prognostizierten positiven Umschlagsentwicklung erforderlich. 

Für die Verbringung des Baggergutes steht zum einen das Spülfeld Fährort zur 
Verfügung, auf das die nicht umlagefähigen Böden verbracht werden. Die 
umlagerungsfähigen Böden sollen auf der Umlagerungsfläche UF 1 (nordwestlich der 
Untiefe Lieps und westlich der Untiefe Hannibal) abgelagert werden. 

 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt weder Anregungen noch 
Bedenken zum 2. BA der Hafenerweiterung Wismar gemäß den Planungsunterlagen vom 
08.04.2013 zu äußern. 

Es wird der Hinweis gegeben, dass sich im Gemeindebereich Zierow der ÖKOPOOL 
„Rietenkoppel“ befindet.  Träger der Maßnahme ist das Amt Klützer Winkel. Aus diesem Pool 
sind noch Punkte für die Kompensation von Ausgleichmaßnahmen veräußerbar.  

 
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

 
Anlagen:
1. Anschreiben vom 23.04.2013
2. Planunterlagen vom 08.04.2013
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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/13/7479
öffentlich
30.05.2013
Domres, Maren

Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) Windpark Gägelow
StALU WM -51b-5712.0.106 vom 24.04.2013
Informationsunterlage zu voraussichtlichem Untersuchungsrahmen
Erweiterung des Windparks südöstlich von Stoffersdorf
Stellungnahme als Nachbargemeinde im Untersuchungsgebiet 
Landschaft sowie Mensch und Tiere
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Zierow

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 24.04.2013 vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg wird über die Umweltverträglichkeitsuntersuchung  zur Neugenehmigung 
gemäß § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz Windpark Gägelow um Anregungen oder 
Hinweise der Gemeinde Hohenkirchen bis zum 27.05.2012 (Fristverlängerung bis zum 
13.06.2013) gebeten. 

Das Anschreiben und die Scopingunterlage gemäß § 5 UVPG ist als Anlage 1 beigefügt. 

Es ist die Erweiterung des vorhandenen Windparks mit derzeit 15 Windkraftanlagen 
um weitere 10 Anlagen durch die RNE ReinNordEnergie GmbH geplant. Der Windpark 
befindet sich in einem Gebiet, welcher als Windeignungsraum ausgewiesen ist. Die 
Anlagen werden auf Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes im 
vereinfachten Verfahren (§ 19 BImSchG) sowie auf Grundlage verbindlicher 
Bauleitplanungen oder Einzelbaugenehmigungen im Außenbereich errichtet. 

 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt weder Anregungen noch 
Bedenken zur Neugenehmigung gemäß § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz Windpark 
Gägelow gemäß der Scopingunterlagen vom 20.03.2013 zu äußern. 

 
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

 
Anlagen:
1. Anschreiben vom 24.04.2013
2. Scopingunterlagen vom 20.03.2013

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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